
 
Gemeinde Schefflenz

- Neckar-Odenwald-Kreis - 
 
 
 
 
 
 
 
 

E n t g e l t o r d n u n g 
 

für die Roedder- und Schefflenzhalle  
der Gemeinde Schefflenz 

 
vom 15. Dezember 2003 

 
(gültig ab 01.01.2004) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde Schefflenz ist Betreiberin der Roedder- und Schefflenzhalle. Sie stellt die 
Hallen neben dem Schulsport auch den örtlichen Vereinen und überörtlichen Institutionen 
zur Durchführung von Trainings- und Übungsbetrieb sowie von sportlichen, kulturellen und 
sonstigen Veranstaltungen zur Verfügung. Ferner können die Hallen von Einwohnern der 
Gemeinde Schefflenz für Familien- und Privatfeiern angemietet werden.  
 
Zur teilweisen Deckung der Kosten erhebt die Gemeinde hierfür ein Entgelt nach den 
folgenden Sätzen: 
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Entgelte in € zuzügl. MwSt. 
Tatbestand 

Roedderhalle Schefflenzhalle 
 
1. Öffentliche Veranstaltungen 
 sowie Familien- und Vereins- 
 feiern 
 
1.1. Grundentgelt 
 
1.2. Nebenkosten 

(Strom, Gas, Wasser, Telefon, 
Müllsäcke, Sonderreinigung 
usw.) 

 
1.3. Duschen 
 
1.4. Heizkostenzuschlag  
 v. 01.10. – 31.03. 
 
1.5. Jubiläumsveranstaltungen 

 von örtlichen Vereinen 
(25-jähriger Abstand) 
 

129,31

nach Aufwand

-

10 % des Grundentgelts

frei

258,62

nach Aufwand

21,55

10 % des Grundentgelts

frei

Entgelte in € zuzügl. MwSt. 
Tatbestand 

Roedderhalle Schefflenzhalle 
 
2. Trainingsbetrieb 
 
2.1 Grundentgelt 

 
2.1.1 Erwachsene 

3/3 Halle 
2/3 Halle 
1/3 Halle 

 
2.1.2 Jugend 
 
2.2 Duschen pro Gruppe 

3,44

frei

-

 
 

8,62
6,04
3,02

 
frei

4,31
 

 
Diese Entgeltordnung tritt zum 01.01.2004 in Kraft. Gleichzeitig treten die Entgeltordnungen 
vom 17.12.2001 außer Kraft. 
 
Ausgefertigt: 
 

Schefflenz, den 16.12.2003 
564.160  /  761.40 
  
gez. Peter Fox 
Bürgermeister 


